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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
24 Kennzeichnung von Wanderwegen

Bezirksregierung Münster Münster, den 19.01.2024 
AZ.: 51.3.016. BR MS „Landstreifer Berge“ 

Öffentliche Bekanntmachung

Mit Bescheid vom 19. Januar 2024, AZ.: 51.3.016. BR MS 
„Landstreifer Berge“ habe ich gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 der 
Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgeset-
zes (DVO-LNatSchG) vom 22. Oktober 1986 (GV NRW. S. 
683), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur und zur Änderung anderer Vorschriften 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW -) vom 15. 
November 2016 (GV NRW. S. 934), das folgende –hier nicht 
in Originalgröße abgebildete - Markierungszeichen für die 
Markierung der Rund- und Ortswanderwege „Landstreifer – 
Die Berge“ auf den im Regierungsbezirk Münster gelegenen 
Streckenabschnitten zugelassen. Das Markierungszeichen 
(Hauptweg) zeigt einen geschwungenen violetten Weg mit 
violetten Bäumen auf einem runden weißem Grund. Der Be-
reich außerhalb des runden weißen Hintergrundes ist eben-
falls violett und trägt den weißen Schriftzug LANDSTREI-
FER und Die Berge. 

Zusätzlich werden noch das Markierungszeichen für den 
ZUWEG (Gelb mit schwarzer Schrift) und ABKÜRZUNG 
(Schwarz mit weißer Schrift) zugelassen. 

Hauptweg:     Zuweg:         Abkürzung:

 Im Auftrag 
 gez. Joachim Beinlich

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 37

23 Kennzeichnung von Wanderwegen

Bezirksregierung Münster  Münster, den 18.01.2024 
AZ.: 51.3.016/2008.0004 BR MS „MS Albachten“ 

Öffentliche Bekanntmachung

Mit Bescheid vom 18. Januar 2024, AZ.: 51.3.016/2008.0004 
BR MS „MS Albachten“ habe ich gemäß § 20 Abs. 1 Satz 
2 der Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutz-
gesetzes (DVO-LNatSchG) vom 22. Oktober 1986 (GV 
NRW. S. 683), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Geset-
zes zum Schutz der Natur und zur Änderung anderer Vor-
schriften (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW -) 
vom 15. November 2016 (GV NRW. S. 934), die folgenden 
–hier nicht in Originalgröße abgebildete - Markierungszei-
chen für die Markierung der Wanderwege „A 1 Spaziergang 
durch Albachten“ – „A 2 Wanderung Haus Forkenbeck“ 
– „A 3 Brinkbusch – Haus Wiek“ auf den im Regierungs-
bezirk Münster gelegenen Streckenabschnitten zugelas-
sen. Das Markierungszeichen zeigt einen weißen Kreis in 
dem das Kennzeichnung A 1 bis A3 ebenfalls in weiß auf 
schwarzem Grund zu sehen sind. Der Bereich außerhalb des 
Kreises ist ebenfalls schwarz und trägt im unteren Bereich 
den weißen Schriftzug Albachten und darunter den weißen 
Schriftzug Westfälischer Heimatbund.

  Im Auftrag 
 gez. Joachim Beinlich

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 37

Hinweis: 
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.
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25  Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes- 
lmmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

Bezirksregierung Münster Münster, den 17.01.2024  
52-500-0019235/0001.V Domplatz 1 - 3, 48147 Münster 

Die Firma GRE Ersatzbrennstoffe GmbH & Co. KG hat die 
Neugenehmigung gemäß §§ 4, 10 und 8a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz zur Errichtung und zum Betrieb einer Anla-
ge zur Behandlung und zur zeitweiligen Lagerung von nicht 
gefährlichen Abfällen auf dem Betriebsgelände der Fl.-Nr. 
25 Flurstück 383, Gemarkung Beckum (Stromberger Straße 
196, 198, 59269 Beckum) beantragt.  

Der für Dienstag, den 06.02.2024 um 9.00 Uhr im Haus 3/3 
Bockey, Spiekerstr. 78, 59269 Beckum-Neubeckum vorge-
sehene Erörterungstermin findet nicht statt, da gegen das 
beantragte Vorhaben keine Einwendungen innerhalb der 
Einwendungsfrist erhoben wurden. 

 Im Auftrag  
 gez. Tim Ritter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 38

26  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster  
53.0224/22/0340193-0029/0004.U 
 Münster, den 15.01.2024 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma RUHR OEL GmbH, Alexander-von-Hum-
boldt-Straße 1, 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 
07.09.2022 die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 
Abs. 2a BImSchG der immissionsschutzrechtlich geneh-
migungsbedürftigen Anlage Hafen-Tanklager Bottrop (La-
gerung von Mineralöl- und Petrochemie-Produkten) auf 
dem Grundstück Sturmshof in 46238 Bottrop (Gemarkung 
Bottrop, Flur 170, Flurstück 283) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Sanierung des Tanks FB-
9232.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher  
keiner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Bierkamp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 38

27  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster Münster, den 16.01.2024 
53.0242/23/0048691/0061.U Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Arsol Aromatics GmbH & Co. KG, Uferstraße 105 
in 45881 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 02.11.2023, die 
störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG 
der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 
Anlage Destillationsanlage auf dem Grundstück Uferstraße 
105 in 45881 Gelsenkirchen (Gemarkung Heßler, Flur 4, 
Flurstück 537) angezeigt.
Gegenstand der Anzeige ist die Ausbindung einer Pumpe im 
Ofenumlauf der Homologenanlage.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 38

28  Bekanntmachung der Feststellung des Jahres- 
abschlusses 2022 der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung RVR Ruhr Grün des Regionalverban-
des Ruhr

Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 16 Ges. 
vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644 ber. 2005 S. 15) wird die 
Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Wirtschaftsjahr 
2022 wie folgt bekannt gemacht:

1. Feststellung durch die Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 08.12.2023 
den Lagebericht und den Jahresabschluss zum 31.12.2022 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün

 • mit einer Bilanzsumme von 35.085.244,52 € 

38

 • mit einem Eigenkapital von 9.354.845,66 € 
 •   mit einem Verlustausgleich von 11.780.500,00 € 

durch den Regionalverband Ruhr 
 •  mit einem RVR-Zuschuss in das eigene Vermögen 

RVR Ruhr Grün von 1.598.517,39 € 
 • und einem Jahresüberschuss von 1.180.842,00 € 

analog § 97 (2) i.V.m. § 96 (1) Gemeindeordnung NRW und 
gem. § 26 (2) Eigenbetriebsverordnung NRW festgestellt.

Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 96 (1) GO 
NRW und § 26 (3) EigVO NRW den Jahresüberschuss von 
1.180.842,00 € im Jahr 2023 der Ausgleichsrücklage zuzu-
führen.

Dem Betriebsausschuss wird gem. § 4 EigVO NRW durch 
die Verbandsversammlung Entlastung erteilt.

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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2.  Abschließender Vermerk der Märkischen Revision 
GmbH:

Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2022 hat sich RVR Ruhr Grün der Märkischen Revi-
sion GmbH bedient.

Diese hat mit Datum vom 13.09.2023 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün, 
Essen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Ruhr Grün, Essen - bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022 und der Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung und Teilergebnisrechnungen für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 sowie dem 
Anhang - einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
RVR Ruhr Grün, Essen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Janu-
ar bis 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Kom-
munalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in 
Verbindung mit den einschlägigen deutschen für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Be-
triebsausschusses für den Jahresabschluss und den La-
gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den landes- und kom-
munalrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
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fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich-
tigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber  
hinaus

 •  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 •  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

 •  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

 •  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

 •  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebs- 
ähnlichen Einrichtung.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2022 werden bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses im Gebäude des Regionalverbandes 
Ruhr, Gutenbergstraße 47, 45128 Essen, Zimmer Nr. 014, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2022 kann zudem im Gremieninformationssystem 
des Regionalverbandes Ruhr eingesehen werden (Drucksa-
che Nr. 14/1208).

Essen, den 08.01.2024

gez. Holger Böse 
Betriebsleiter
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